
 
 

Sind in der Baugenehmigung oder Teilbaugenehmigung keine
anderen Fristen bestimmt, so erlöschen diese Genehmigungen,
wenn innerhalb von vier Jahren nach Erteilung der Genehmi-
gung mit der Ausführung des Vorhabens nicht begonnen oder
die Bauausführung vier Jahre unterbrochen worden ist. 
Der Vorbescheid gilt drei Jahre, wenn er keine andere Rege­
lung enthält. 
Die Frist kann nur verlängert werden, wenn der Antrag vor
Ablauf der Geltungsdauer der unteren Bauaufsichtsbehörde
zugegangen ist. 

An (untere Bauaufsichts- / Abgrabungsbehörde) 
 
 
Landratsamt Wunsiedel i.F. 
Bauordnungsamt 
Jean-Paul-Straße 9 
95632 Wunsiedel 

 
Antrag auf Verlängerung der Geltungsdauer 
 

 der Baugenehmigung 
 des Vorbescheides 

 

          um 1 Jahr          um 2 Jahre 
 

 

Zutreffendes bitte ankreuzen  oder ausfüllen 

  

2. Antragsteller/Bauherr 
Name, Vorname Telefon (mit Vorwahl) 

Name, Vorname Fax oder E-mail 

Straße, Hausnummer PLZ, Ort 
 

 
3. Vorhaben 

Genaue Bezeichnung des Vorhabens 

 
4. Baugrundstück 

Gemarkung Flur-Nr. 

Gemeinde Straße, Hausnummer 

Verwaltungsgemeinschaft Gemeindeteil 

 
5. Nr. und Datum der Baugenehmigung/des Vorbescheides 

B-Nr. Datum 

 
6. Gründe 
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Begründung  

 
7. Unterschriften 

Ort, Datum Unterschrift Entwurfsverfasser Unterschrift Bauherr/Antragsteller 
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